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Betr.: EU-Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern 

Sehr geehrte Frau Bundesministerin Dr. Barley,  

wir wenden uns heute an Sie, mit der dringenden Bitte, auf der europäischen Ebe-

ne den Weg freizumachen für einen verbesserten Whistleblowerschutz. Leider 

blockiert bisher die deutsche Regierung im Verbund mit wenigen anderen Staaten 

die vom Europäischen Parlament im Entwurf enthaltene freie Wahl des Meldewe-

ges für Whistleblower.  

Das stattdessen vorgesehene abgestufte Meldeverfahren mit dem Vorrang der un-

ternehmensinternen Abhilfe würde das rechtspolitische Ziel verfehlen: Menschen 

zu ermutigen, ihnen bekanntgewordene Fehlentwicklungen und Rechtsverstöße zu 

offenbaren, um Abhilfe zu erreichen. Kaum jemand wird das riskieren, wenn er 

mit persönlichen Nachteilen bis zum Verlust des Arbeitsplatzes und des gesicher-

ten Einkommens für die Familie rechnen muss. Je größer der aufzudeckende 

Skandal, desto weniger sind unternehmensinterne Meldewege zielführend – wir 

erinnern nur an das Beispiel von Edward Snowden.  

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat es in seiner Recht-

sprechung der freien Entscheidung der Whistleblower überlassen, den geeigneten 

Meldeweg zu wählen. Auch die SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag hat in ih-

rem Entwurf für ein Whistleblowergesetz im Jahr 2012 keine Stufenregelung vor-

gesehen. Vermutungen der Unternehmerseite, Whistleblower würden leichtfertig 

und ohne Not den Weg in die Öffentlichkeit suchen und schützenswerte Geheim-

nisse preisgeben, haben keine empirische Grundlage.  
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Unsere Vereinigung hat in den letzten Jahrzehnten nachhaltig dazu beigetragen, 

dass Whistleblower in ihrer wichtigen Funktion für unser Gemeinwesen geachtet 

und anerkannt, dann aber auch wirksam gegen persönliche Nachteile aus ihrem 

Verhalten geschützt werden. Seit 20 Jahren verleihen wir regelmäßig zusammen 

mit der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler e.V. den inzwischen renommier-

ten Whistleblowerpreis, zuletzt 2017 neben Dr. Can Dündar an Maria-Elisabeth 

Klein und Martin Porwoll, die den Skandal um den Zytostatika panschenden Apo-

theker in Bottrop ans Licht gebracht haben. Beide haben ihren Arbeitsplatz verlo-

ren und schwere Anfeindungen in ihrem persönlichen Umfeld erfahren. Bitte er-

lauben Sie uns, Ihnen anliegend das aus Anlass der Preisverleihung 2017 entstan-

dene Buch mit weiterführenden Beiträgen zu überreichen.  

Wir sind bestürzt darüber, dass in der Bundesrepublik trotz immer wieder behaup-

tetem Wohlwollen für Whistleblowing alle parlamentarischen Ansätze zu einem 

Schutzgesetz in den letzten Jahren gescheitert sind. Im derzeitigen Koalitionsver-

trag hat das Projekt nicht einmal einen Prüfstatus erhalten. Umso wichtiger er-

scheint uns, dass die Bundesregierung nun nicht auch noch auf europäischer Ebe-

ne über eine Rahmenrichtlinie mit Meldewegvorschriften den Whistleblower-

schutz eher schwächt als verbessert.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Gerhard Baisch 

Stellvertretender Vorsitzender von IALANA-Deutschland e.V.  

und Mitglied der Kommission für die Verleihung des Whistleblowerpreises 
 
 
 

 


